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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1963

Norm

StVO 1960 §3 A2

Rechtssatz

Die Verkehrsrichtigkeit des Verhaltens eines Verkehrsteilnehmers kann, insbesondere im Hinblick auf den

Vertrauensgrundsatz, immer nur nach den zur Unfallszeit am Unfallsort geltenden allgemeinen und besonderen

Verkehrsvorschriften und der damals dort bestehenden Verkehrslage beurteilt werden.
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